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II. Lehrlingsverhiiltnisse.
Die Vorschriften über die Lehrlingsverhältnisse haben sich nicht als

ausreichend erwiesen. Durch das Handwerkergesetz werden deshalb die
bestehenden für Industrie uub Handwerk gemeinsam gültigen Bestimmungen
erheblich verschärft und ihnen noch besondere, nur für das Handwerk
geltende hinzugefügt.

Die Abänderungen betreffen namentlich folgende Punkte:
Personen, welche nicht im Besitz der bürgerlicher! Ehrenrechte sind,

dürfen Lehrlinge weder halten noch anleiten.
Personen, die sich wiederholt grober Pflichtverletzungen gegen die

ihnen anvertrauten Lehrlinge schuldig gemacht haben oder in sittlicher
Beziehung zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen nicht geeignet
sind, kann die Befugnis zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen
entzogen werden. Die Entziehung der Befugnis zur Anleitung von
Lehrlingen kann außerdem wegen geistiger und körperlicher Gebrechen
erfolgen.

Der Lehrvertrag muß stets schriftlich abgeschlossen werden. Die
Pflichten des Lehrherrn gegenüber dem Lehrling sind auf nachstehende
Punkte ausgedehnt:

Er hat den Lehrling zum Besuch der Fortbildungs- und Fachschule
anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen. Er hat ihn gegen
Mißhandlungen seitens der Arbeits- und Hausgenossen zu schützen und
dafür zu sorgen, daß ihm nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen werden,
welche seinen körperlichen Kräften nicht angemessen sind. Zn häuslichen
Dienstleistungen darf er den Lehrling nur dann heranziehen, wenn er
ihm in seinem Hause Kost und Wohnung giebt. Übermäßige und
unanständige Züchtigungen, sowie jede die Gesundheit des Lehrlings
gefährdende Behandlung sind ihm verboten.

Der Lehrling seinerseits ist dem Lehrherrn sowie demjenigen, der an
Stelle des Lehrherrn seine Ausbildung zu leiten hat, zur Folgsamkeit und
Treue, zu Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet. Bisher lag ihm
gesetzlich nur die Pflicht der Folgsamkeit ob.

Gegen die Lehrlingszüchterei richten sich folgende Bestimmungen:
Dem Lehrherrn, welcher eine übermäßig große Anzahl von Lehrlingen

hält, kann der Landrat (in Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern
der Bürgermeister) die Entlassung eines entsprechenden Teiles der Lehr¬
linge aufgeben und die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte
Zahl hinaus untersagen. Auch können der Bundesrat oder der Handels-
minister für einzelne Gewerbszweige die höchste zulässige Zahl von
Lehrlingen vorschreiben.

Neben diesen allgemeinen Vorschriften enthält das Gesetz noch für
das Handwerk eine Reihe besonderer Bestimmungen:

Im Handwerk steht die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen in
der Regel nur solchen Personen zu, die das 24. Lebensjahr vollendet

- und die vorgeschriebene Lehrzeit in dein betreffenden Gewerbe zurück¬
gelegt haben' oder 5 Jahre lang als selbständige Handwerker oder als
Werkmeister in dem Gewerbe thätig gewesen sind.


